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Betr.: Beim Gericht der Europäischen Union anhängige Rechtssache

– Rechtssache T-442/13 (Hafez MAKHLOUF gegen Rat der Europäischen 
Union)

1. Mit Klageschrift, die am 20. August 2013 bei der Kanzlei des Gerichts einging und dem Rat 

am 4. Februar 2014 zugestellt wurde, hat Herr Hafez MAKHLOUF beim Gericht Klage auf 

Nichtigerklärung (Artikel 263 AEUV) des Beschlusses 2013/255/GASP des Rates vom 

31. Mai 2013 über restriktive Maßnahmen gegen Syrien erhoben.

2. Der Kläger ist der Auffassung, dass die streitigen Handlungen nicht ausreichend begründet 

sind und dass der Rat gegen die Verteidigungsrechte, das Recht auf ein faires Verfahren, die 

Begründungspflicht, das Recht auf einen wirksamen Rechtsschutz, den allgemeinen Grund-

satz der Verhältnismäßigkeit, das Recht auf Eigentum und das Recht auf Privatsphäre ver-

stoßen hat. 

3. Derselbe Kläger hatte am 7. Juli 2011 beim Gericht (Rechtssache T-359/11) Klage auf Nich-

tigerklärung des Beschlusses 2011/273/GASP des Rates und der Verordnung (EU) 442/2011 

des Rates vom 9. Mai 2011 über restriktive Maßnahmen gegen Syrien erhoben. Die Klage ist 

derzeit noch vor dem Gericht anhängig.
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4. Der Generaldirektor des Juristischen Dienstes hat Herrn Guillaume ETIENNE und Frau Rita 

LIUDVINAVICIUTE, Rechtsberater im Juristischen Dienst des Rates, zu Bevollmächtigten 

des Rates in dieser Rechtssache bestellt.

___________________
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